
 
 

Anmerkungen zu den Anregungen und Hinweisen des Gesundheitsamts der 

Landeshauptstadt Wiesbaden 

 

Es wurden Anmerkungen und Hinweise zu folgenden Themen gegeben: 

 

• Bedarf von Wohn- und Gewerbeflächen 

• Vermeidung von negativen Einflüssen auf Gesundheit, Lebensqualität und lokale 

Klimaverhältnisse 

• Trinkwasserversorgung 

 

Bedarf von Wohn- und Gewerbeflächen 

 

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen wurde der Bedarf an Wohn- und Gewerbeflächen 

im Zuge eines Gutachtens ermittelt. Dieses Gutachten ist die Anlage 7 zum Bericht über die 

vorbereitenden Untersuchungen. Die Unterlagen können im Internet unter 

https://dein.wiesbaden.de/ecm-politik/wiesbaden/de/home/info/id/50 eingesehen werden. 

 

Vermeidung von negativen Einflüssen auf Gesundheit, Lebensqualität und lokale 
Klimaverhältnisse 
 

Im Rahmen der Anfertigung einer gutachterlichen Stellungnahme zur Lufthygiene im Gebiet Ostfeld 

durch das Büro GEO-NET Umweltconsulting GmbH, wurde die Luftschadstoffkonzentration anhand 

der Verkehrsmengen im Umfeld des Plangebiets Ostfeld abgeschätzt. Der Gutachter kommt dabei 

zu dem Ergebnis, dass erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Luft durch das 

Vorhaben nicht zu erwarten sind. Die gutachterliche Stellungnahme ist der Anlage 4B zu den 

vorbereitenden Untersuchungen beigefügt. Diese ist unter https://dein.wiesbaden.de/ecm-

politik/wiesbaden/de/home/info/id/50 abzurufen.  

 

Ebenfalls wurde im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen ein Klimagutachten erstellt, das 

die Klimafunktionen des Untersuchungsgebiets, insbesondere die Auswirkungen auf die 

Kaltluftentstehung und Frischluftzufuhr, begutachtet.  

Das Fachgutachten zum Klima, das unter https://dein.wiesbaden.de/ecm-

politik/wiesbaden/de/home/info/id/50 in der Anlage 4 zum Bericht der vorbereitenden 

Untersuchungen einzusehen ist, kommt zu dem Ergebnis, dass auch bei einer Siedlungsentwicklung 

entsprechend des nun vorliegenden Strukturkonzeptes, die Luftleitbahnen für die Frischluftzufuhr 

nicht beeinträchtigt werden. Die wesentlichen Ergebnisse können im Kapitel 5.4, 

Klimaschutzkonzept, des Berichts zu den vorbereitenden Untersuchungen nachgelesen werden. 

 

Im Rahmen der Untersuchungen wurde zudem ein Gutachten erstellt, welches die zahlreichen 

Emittenten aus der Umgebung des Untersuchungsgebiets Ostfeld ermittelt und einer Analyse 

unterzieht. Zur Bewertung von Gesamt- und Zusatzbelastung wurden neben den derzeit gültigen 



Grenzwerten auch weitere Vergleichs- und Vorsorgewerte herangezogen. Das Gutachten kommt zu 

dem Ergebnis, dass die geplante Müllverbrennungsanlage keine negative Belastung im 

Untersuchungsgebiet hervorruft.  

Das Gutachten kann unter https://dein.wiesbaden.de/ecm-politik/wiesbaden/de/home/info/id/50, in 

der Anlage 5 eingesehen werden. Die wesentlichen Ergebnisse des Gutachtens können darüber 

hinaus auch im Bericht zu den vorbereitenden Untersuchungen im Kapitel 2.3.7, 

Immissionssituation, eingesehen werden.   

 

Im Rahmen der nachfolgenden Bauleitplanverfahren werden nachhaltige städtebauliche Konzepte 

und die damit im Zusammenhang stehenden, vertiefenden Gutachten zum Kleinklima, zur 

Lufthygiene sowie zum Schallschutz erforderlich. Da sich die Planung derzeit noch in einem 

übergeordneten Stadium befindet, in der die Machbarkeit einer städtebaulichen 

Entwicklungsmaßnahme geprüft wird, werden die Hinweise und Anregungen zur Kenntnis 

genommen.  

 

Trinkwasserversorgung 

 

Zur Sicherstellung der Versorgung, sowohl mit Trink- als auch mit ausreichendem Löschwasser, 

wird die Gebietsentwicklung im Ostfeld nicht isoliert betrachtet, sondern im Zusammenhang mit 

anderen städtebaulichen Entwicklungen in Wiesbaden. Es wird hierzu die Erstellung eines 

Gesamtkonzeptes angestrebt.  

Die Erstellung eines konkreten Wasserversorgungskonzeptes kann aus diesem Grund im 

gegenwärtigen Verfahrensschritt nicht erfolgen, da detaillierte Planungsinformationen fehlen. Sobald 

konkretere Planungsinformationen zur Verfügung stehen, kann ein Wasserversorgungskonzept 

erstellt werden. 

 
In den vorbereitenden Untersuchungen für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich wird die 

grundsätzliche Machbarkeit einer städtebaulichen Entwicklung geprüft. Ein Teil der vorgebrachten 

Hinweise bezieht sich auf die vorbereitende bzw. verbindliche Bauleitplanung, die dann in Angriff 

genommen wird, wenn die Stadtverordnetenversammlung die Satzung für eine städtebauliche 

Entwicklungsmaßnahme beschlossen hat. Die vorgebrachten Anregungen und Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen und in den folgenden Planungsschritten berücksichtigt.  

 

 

 






